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RUDOLF WACHTER 

Ter tricennalia? 

Zur Inschrift auf der DecennaIiel1-Platte des Constal1s 

1n ZPE 132 (2000) 291-294 wendet sich Heinz Heinen der lnschrift auf der vor gut 
fünf Jahren anonym dem Kanton Aargau zurückerstatteten Decennalien-PlaHe aus 
Kaiseraugst zu und schlägt eine Verbesserung ihrer Interpretation vor. Er bezieht sich 
dabei auf zwei Vorab-Publikationen VOll Annemarie Kaufmann-Heinimann und Rudolf 
FeIlmann 1, die sich fur die Überselz.ungen der Inschrift auf mich beJ'ufen2. 

Die Inschrift ist problemlos lesbar und lautet: 

Augustus COl1stans dat laeta decennia vietor, 
spondens om<i>nibus ter tricennaliafaustis. 

Dem Schreiber sind zwei Fehler unterlaufen: Erstens hat er das 0 in spondens zu 
früh geschrieben und zu P korrigiert, zweitens hat cr das - melrisch und semantisch 
unentbehrliche - erste I in ominibus zu schreiben vergessen. Die Schrift selbst ist 
dagegen sehr gepflegt. 

A. Kaufmann und ich hatten die Aufgabe Llbernommen, anläßlich der Eröffnung 
einer Aus tei lung im Aar~lUer Kunslhaus, die den neuen Teil des Schatzes (noch Ull

restauriert) zeigen und zum bereits bekannten Material in Beziehung setzen sollte, am 
3. 2. 1999 ine Fi.lhrung mit Vortrag zu veranstalten . Ursprunglieh war auch ein 
Begleittext zur Ausstellung vorgesehen, auf dem ich die 'Nichtigsten Inschriften hätte 
darstellen sollen. Dazu kam es dann leider nicht, und wir durften den Wortlaut der 
übrigen Inschriften - soweit entziffert - auch nicht in A. Kaufmanns Artikel im 
JRA abdrucken (s. o. Anm. 1). So hatle ich bisher gar nicht Gelegenheit, mich 
schriftlich zu meinem Übersetzungsvorschlag der Constans-Inschrift zu äußern. Da 
nun aber Heinen die wissenschaftliche Diskussion vom Zaun gebrochen hat, möchte 
ich dies nachholen. 

In der Tat halle ich A. Kaufmann (brieflich am 20. 10. 1998) als Übersetzung vor
geschlagen: "Augustus COI1Slal1S, siegreich, feiert sein gli.!ckverheißendes Zehnjahres-

1 A. KaufmanJl-Heinimann, Eighteen New Pieces /1'011/ Ihe LeLte ROII/(lll Si/ver Treaswe 
0/ Kaiserallgsl: First NOlice , JRA 12 (1999) 333-341, s. auch die Farbphotos nach . 240; 
R. Fellmann. Dem Schoß der Erde Q/lverlrcmt. Ne/ws , 11m spätrtJmischell Silbersch(lty. aus 
dem CasfruIII Rallracellse. A W 31 (2000) 49-56.· 

2 S. inzwischen auch A. Kaufmann-Heinimann , The Laie Romwl Si/ver Treasllre [rom 
Kaiserallgst. New Additiolls 10 all Old Find, Minerva (The Internntional Review of Aneienl 
Art & Archaeology) 11/4 (July/August 2000) 25-32, spez. S. 3l und fig. 19 zu Unserer 
lnschri fl. 
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fest3 und gelobt, nach dreimaligen günstigen Vorzeichen, Dreißigjahresfeiern". Rier 
muß ich nun zuerst etwas korrigieren, was Reinen unter den geschilderten Umständen 
natürlich nicht wissen konnte. Die Version, die er vorschlägt, nämlich "daß tel' mit 
tricennalia zusammengehört" (291), hatten schon die ersten Entzifferer der Inschrift in 
Erwägung gezogen - sie drängt sich ja auch durch die Wortstellung auf. Freilich 
stießen sich jene Personen, genauso wie in der Folge auch ich, sogleich am Widersinn 
einer selbst für einen Kaiser kaum akzeptablen Hybris: Welcher gut 20-jährige 
Herrscher wUrde schon im Ernst, sogar unter extrem glilckverheißenden Vorzeichen, 
für sich selbst dreimal Dreißigjahrfeiern, d. h. 80 weitere Regierungsjahre4 garantieren 
oder auch nur versprechen wollen? 

Heinens Rechtfeltigung dieser syntaktischen Gruppierung ist eine doppelte. Erstens 
führt er Stellen an für die Vorstellung einer perpetuitas Augusti (u. ä.). Die im 
Wortlaut zitierte Stelle, vermutlich die beste, die zu finden ist, scheint mir aber nicht 
geeignet, seine Auffassung zu stützen: Vidisti ellim, credo, Constalltine, Apollinem 
tUUI1l comitante Vicloria coronas tibi laureas offerentem, quae tricenuin singulae ferunt 
omen annorum. Hic est elliln humanaruin Ilumerus aeta/um quae tibi utique deben/ur 
ultra Pyliam senectutem. "Du hast nämlich, wie ich glaube, Konstantin, deinen 
ApolIon gesehen, der dir in Begleitung der Victoria Lorbeerkränze darreichte, deren 
jeder das Vorzeichen (die Verheißung) von je dreißig Jahren trägt, denn dies ist die Zahl 
für die menschlichen Generationen, die dir ganz gewiß über das Greisenalter Nestors 
hinaus bestimmt sind" (Paneg. lat. VI 21, 4 aus der Zeit Konstantins des Großen, 
Text und Übersetzung Heinen 292). Skepsis bezüglich der Relevanz dieser Stelle ist 
m. E. aus mehreren Gründen angesagt. Erstens ist dies der Wunsch einer anderen 
Person, nicht die Aussage des Kaisers selbst, zweitens sind mit credo und debentur 
(nicht dabuntur) vernünftige Vorsichtsklauseln eingebaut5, dri ttens bin ich mir nicht 
so sicher, daß wirklich von der Regierungszeit die Rede ist (wie Heinen annimmt) und 
nicht vom Lebensalter, und viertens ist die Zahl der 30-Jahr-Kränze nicht genannt, es 
könnten auch nur zwei gemeint sein6. 

Heinens zweite Komponente der Rechtfertigung ist der Vorschlag (292 mit Anm. 
8), spondens, das sich ja ohne Zweifel auf Constans bezieht, nicht als "versprechend", 
"gelobend" zu verstehen, sondern als "Gewähr bietend" (291), nämlich aufgrund 
"göttlichen Schutzes, der sich u. a. in ominafausta manifestiert" (Anm. 8). Für diese 

3 decennia für "Zehnjahresfest" verwendet auch Trebellius Pollio (Anf. 4. Jh.) Hist. 
Aug., GaU. 7. 4 decennia celebravit nova genere ludarum (daneben braucht er 21. 5 decen
naUa mit celebrare und 19.5 decenniul1l mit transire). 

4 Zehn Regierungsjahre hatte Constans zu dem betreffenden Zeitpunkt schon hinter 
sich, die nächsten Decennalia erlebte er nicht mehr. 

5 quae tibi utique debelltur würde ich übrigens als "die dir auf jeden Fall zustehen" 
übersetzen; von "bestimmt sein" ist nicht die Rede. 

6 Die ArgurnenLalion, die Reinen (Anm. 6) von Früheren Uhernimrnt, daß eher drei als 
7.wei 3D-Jahr-Kränze gemeint seien, weil bei zweien wnlqlle, nicht singll/(1(J stehen mUßte, 
greift nicht.. Ufraque wUrde ja genau i',wei, nicht n'lehr und nicht weniger, bedeuten, und eine 
solche Präzisierung lag gewiß nicht in der Absicht des Lobredners. Singll/ae dagegen be
zeichnete zwar ebenfalls mehr als einen Kranz (dreißig Jahre sind ja immerhin unter norma
len Umständen leicht erreichbar), ansonsten aber einfach eine gegen oben offene Zahl, d. h. 
zwei oder mehr. 
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objektive, gleichsam auf Fremdgarantie beruhende Bedeutung von spondere gibt 
Heinen aber keinen Beleg, und meine eigene Suche hat ebenfalls nichts zu Tage 
gefördert7. Man kann ihm zwar ohne weiteres recht geben, wenn er (Anm. 8, am 
Ende) sagt: "Neben 'versprechen', 'geloben' hat spondere auch die Bedeutung 'bürgen 
für', 'gewährleisten"'. Aber "Gewähr bieten aufgrund von Garantien Dritter", die Be
deutung, die Heinen für seine Interpretation unbedingt benötigt, geht weit darüber 
hinaus. Dies kann spondere nicht bedeuten, und damit führt Heinens zweite Stoß
richtung m. E. ebenfalls nicht zum Ziel. 

Was mir seinerzeit diese syntaktische Auffassung am meisten suspekt gemacht 
hatte, ist jedoch folgendes: semei, bis, ter, quater etc. sind Adverbien, und als solche 
dienen sie der Bestimmung von Prädikaten, d. h. hauptsächlich finiten oder infiniten 
Verbalformen und Adjektiven. Eine Verbindung von ter mit tricennalia ist m. E. ein 
grammatisches Unding, und ich glaube nicht, daß ein native speaker diese Wortfolge 
als zusammengehörige Phrase hätte auffassen können. Pluralia tantum, "welche eine 
Einheit ausdrücken", werden mit trini in die Dreizahl gesetzt8, z. B. eic., Mur. 40 ego 
qui (rinos ludos aedilis jeceram, tamen Antoni tudis commol'ebar. Das Adverb ter 
dagegen wäre von jedem Römer unwillkürlich mit einem der prädikativen Elemente im 
Satz gruppiert worden, auch wenn dieses nicht unmittelbar benachbart stand9. Dieser 
Verstehensmechanismus, das Gruppieren grammatisch zusammengehöriger, in der 
Wortfolge aber voneinander getrennter Elemente, funktionierte beim native speaker, 
wenn er Poesie las oder hörte, reflexartig; wir Nachgeborenen müssen ihn dagegen 
anhand von Ovid und Vergil und durch grammatische Analyse mühsam einüben. 

Als prädikatives Element zu ter kommt in erster Linie spondells in Frage, doch er
gibt sich daraus kein plausibler Sinn; auch käme die Bestimmung ter allzu spät. Die 
zweite Option ist der Ablativus absolutus ominibus jaustis. Bei den absoluten 
Konstruktionen iO handelt es sich bekanntlich um in oblique Kasus transferierte 
Nominalsätze. In unserem Fall liegt zugrunde: omina jausta <juerunt>. Dazu ist eine 
adverbielle Bestimmung ohne weiteres möglich, wobei wegen des Fehlens der Kopula 
in der absoluten Konstruktion die Frage müßig ist, ob ter mehr eine Bestimmung des 
Adjcktivsjaustus ("sie waren dreifach-günstig") oder des fehlenden Verbums ("sie sind 
dreimal als günstige erschienen") sein soll. Da ler mitten im AbI. abs. drin steht, 

7 Problemlos wäre es, wenn spondere sich auf eine Gottheit beziehen würde (wie Verg., 
Aell. 5. 17[.), oder allenfalls auf die omina (vgl. Prop. 4. 1. 41, wo das Verbum allerdings 
eher schwächeres "versprechen" bedeutet). 

8 Raphael Kühner, earl Stegmann, Grammatik der lateinischen Sprache, lI.I (5. Auf!. 
1976), 660. 

9 Man könnte versucht sein zu argumentieren, die Verwendung von ter sei korrekt, weil 
sich dieses auf das Vorderglied des Kompositums tricennalia beziehe, wie in den gramma
tisch normalen, multiplikativen Fügungen vom Typ ter tricelws annos. Eine derartige 
Kombination eines Zahl adverbs mit einem Kompositum auf -enn(al)is ist jedoch nirgends 
bezeugt, und man hätte sie auch niemals so verstanden, dass die Verwendung des 
Zahladverbs sich hätte rechtfertigen können - also z.B. bis-quinqu-e/1/1alia als 'dec-enna
lia' -, denn der lexikalische Vorgang der Kompositi,on genießt gegcnilber dem sYl1lakti
schen einer WOTljunklur Priorität. überdies würde dies rUr unseren Tcxt "Neuilzigjahlfciern" 
ergeben, was noch unsinniger wäre als dreimal Dreißigjahrfeiern. 

10 Je nach Sprache AbI. abs., Gen. abs., Loc. abs., Dat. abs. etc. 
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scheint mir diese Gruppierung gegenüber derjenigen mit spandens noch umso mehr 
den Vorzug zu verdienen. Eine gute Parallele, nota bene auch mit einem adjektivischen 
Prädikat, bietet etwa Tac., Agr. 10. 2 seplenlrionalia eius (i. e. Britanniae), nullis 
contra lerris ("da gegenüber kein Land ist"), vaslo atque aperto mari pulsantur (vgl. 
auch 9. 5). Daß tricennalia ebenfalls in den AbI. abs. hineingesetzt wird, oder - bes
ser gesagt - faustis durch Hyperbaton erst am Versende nach dem Objekt folgt, 
widerspiegelt eben die für die Hexameterdichtung so typische WortsteIlungsfreiheit. 

Zusätzlich zu diesem syntaktischen Grund, ter mit ominibus faustis zusammen zu 
nehmen, kann die Vorstellung einer besonderen Qualität dreimaliger Vorzeichen posi
tiv belegt "verden 11. Die beste Stelle (dreifache Befragung, dreifach günstig ausfallen
des Omen) ist wohl 

Tib. 1. 3. Ilf. Illa sacras pueri sortes tel' sustulil: illi 
rettuUt e trinis12 omina cerla puer. 

Ebenso uussagckräfLig sind folgende Stellen, an denen von unprovozierten drei
fachen Omina (teils guten teils schlechten) die Rede islJ3: 

Verg., georg. 4. 493 

Ov., met. 10. 278ff. 

Ov., met. 10. 452ff. 

terquefragor stagnis auditus Avemis. 

sensil, ut ipsa suis aderat Venus aureafestis, 
vota quid illa velint el, amici numinis omen, 
flamma ter accensa est apicemque per aera duxit. 

tel' pedis offensi signa est revocata, tel' omen 
junereus bubo letali carmine feeit: 
it tamen. 

Etwas weniger passend sind dagegen Stellen mit dreifachem Omen, das durch drei
fache Handlung provoziert wird, beispielsweise 

Verg., georg. 4. 384ff. ter liquida ardentem perfundit nectare Vestam, 
tel' flamma ad summUffl teeti subieela reluxit. 
amine qua firmans aJlimum sie incipU ipsa. 14 

Weniger selbstverständlich ist freilich, daß sich der christliche Kaiser Constans in 
einer fast offiziell zu nennenden Inschrift überhaupt auf Omina beruft, wo doch das 
Prodigienwesen von den Christen dem Aberglauben zugerechnet und abgelehnt wurde. 
Handelt es sich hier vielleicht um eine Art Flucht nach vorne? In der Nacht nach 
Constans' Erhebung zum Caesar (Weihnachten 333) - und eben diesem Ereignis 
sollte ja die in unserer Inschrifl angekündigle Dreißigjahrfeier gelten 15 - war nämlich 

11 S. auch Oxford Latin Dictionary, s. v. ter, la. 
12 trillis ist eine längst ak7.,CpLier~e Konjektur fUr triviis. 
13 Vgl. auch Vcrg., Aefl. 2. 174f., wo die Gestalt der ALhene dreimal aufblitzt. 
14 Zur Dreizahl religiöser Handlungcll vgl. auch Verg. , ecl. 8. 73ff., georg. 1. 345ff., 

Aen. 6. 506. 
15 Daß die Kaiserjubiläen dem Status des Caesar, nicht dem des Augustus galten, geht 

z. B. hervor alls M. Thirion, Les vota imperiaux sur [es mOf/fwies entre 337 et 364, 
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ein Himmelslicht erschienen, das man als böses Vorzeichen für das Reich in der Ära 
des neuernannten Caesar gedeutet hatte 16. Dieser Deutung durch etwas Gegen
propaganda entgegenzutreten, auch wenn diese christlichem Gedankengut nicht gerade 
entsprach, dazu hatte Constans guten Grund. 

Ich möchte den Wert der von Heinen angeführten Belege etwa für die im Rahmen 
der Panegyrik gepflegte Überhöhung und gleichsam Zeitlos-Erklärung des Herrschers 
in keiner Weise schmälern, hoffe aber andererseits, mit diesem kleinen Beitrag gezeigt 
zu haben, was mich seinerzeit zu meiner - auf den ersten Blick und ohne entspre
chende Erklärung vielleicht etwas ausgefallen anmutenden - Übersetzung bewogen 
hatte. Möge die Diskussion dieses ungewöhnlichen Car11len epigraphicum munter 
weitergehen! 
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Schweiz. Numismal. Rundschau 44 (1965) 5-21, bes. 6 (die Angabe verdanke ich A. 
Kaufmann-Heinimann). 

16 Aur. Viel., Caes . 41. 14: Cuius gratia rei publicae permixtionem fore ostentorum 
mim prodidere: quippe ea nocte quae commissi imperii diem sequebatur. igni continuo coeli 
facies conflagravit (ein Nordlicht?). 




